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Aufgrund des § 12 Abs. 2 des Hessi-
schen Behinderten-Gleichstellungsgeset-
zes vom 20. Dezember 2004 (GVBl. I 
S. 482) wird verordnet:

§ 1

Anwendungsbereich und Anlass

Blinde und sehbehinderte Menschen
können zur Wahrnehmung eigener Rech-
te als Beteiligte eines Verwaltungsverfah-
rens verlangen, dass ihnen öffentlich-
rechtliche Verträge, Vordrucke und Be-
scheide (Dokumente) einschließlich der
Anlagen, die die Dokumente in Bezug
nehmen, in einer für sie wahrnehmbaren,
geeigneten Form zugänglich gemacht
werden. Die Verordnung gilt nicht für das
behördliche Ordnungswidrigkeitenver-
fahren.

§ 2

Geeignete Formen der 
Zugänglichmachung

(1) Die in § 1 genannten Dokumente
können den Berechtigten

a) in Blindenschrift oder in Großdruck,

b) elektronisch durch E-Mail oder Daten-
träger,

c) akustisch durch Hörkassette,

d) mündlich von Person zu Person

oder in sonstiger Weise zugänglich ge-
macht werden. Ein Dokument ist zugäng-
lich gemacht, wenn der Berechtigte den
Inhalt des Dokumentes wahrnehmen
kann.

(2) Werden Dokumente auf elektroni-
schem Wege zugänglich gemacht, sind
die Standards der barrierefreien Informa-
tionstechnik (§ 14 Satz 1 des Hessischen
Behinderten-Gleichstellungsgesetzes) maß-
gebend.

§ 3

Zeitpunkt der Zugänglichmachung

Die Dokumente sollen den Berechtig-
ten, soweit möglich, gleichzeitig mit der
Bekanntgabe auch in der für sie wahr-
nehmbaren Form zugänglich gemacht

werden. Die Vorschriften über die Be-
kanntgabe nach dem Hessischen Verwal-
tungsverfahrensgesetz in der Fassung
vom 28. Juli 2005 (GVBl. I S. 591) bleiben
unberührt.

§ 4

Umfang des Anspruches

(1) Die Berechtigten können zwischen
den Formen der Zugänglichmachung
nach § 2 Abs. 1 auswählen.  Die Auswahl-
entscheidung ist aktenkundig zu machen
und im weiteren Verwaltungsverfahren
von Amts wegen zu berücksichtigen.

(2) Erhalten die in § 9 Abs. 1 Satz 1 des
Hessischen Behinderten-Gleichstellungs-
gesetzes genannten Stellen Kenntnis von
der Blindheit oder einer anderen Sehbe-
hinderung der Berechtigten, haben sie
diese auf ihr Recht, dass ihnen Dokumen-
te in einer für sie wahrnehmbaren und
geeigneten Form zugänglich gemacht
werden, und auf ihr Wahlrecht nach 
Abs. 1 Satz 1 hinzuweisen.

§ 5

Kosten

Auslagen für Aufwendungen, die da-
durch entstehen, dass den Berechtigten
Dokumente in einer für sie wahrnehmba-
ren Form zugänglich gemacht werden,
werden nicht erhoben. Die Vorschriften
über die Kosten (Gebühren und Ausla-
gen) öffentlich-rechtlicher Verwaltungstä-
tigkeiten bleiben unberührt.

§ 6

Folgenabschätzung

Die oder der Beauftragte der Hessi-
schen Landesregierung für Menschen mit
Behinderungen berichtet der Landesre-
gierung nach Ablauf von drei Jahren
nach dem In-Kraft-Treten dieser Verord-
nung über ihre Auswirkungen.

§ 7

In-Kraft-Treten; Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft.
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Verordnung 
zur Zugänglichmachung von Dokumenten für blinde und 

sehbehinderte Menschen im Verwaltungsverfahren nach dem 
Hessischen Behinderten-Gleichstellungsgesetz 

(Hessische Verordnung über barrierefreie Dokumente – HVbD)*)

Vom 29. März 2006

*) GVBl. II 34-52

Wiesbaden, den 29. März 2006

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  S o z i a l m i n i s t e r i n

K o c h L a u t e n s c h l ä g e r
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Aufgrund des § 11 Abs. 2 des Hessi-
schen Behinderten-Gleichstellungsgeset-
zes vom 20. Dezember 2004 (GVBl. I 
S. 482) wird verordnet:

§ 1

Anwendungsbereich und Anlass 

(1) Hör- oder sprachbehinderte Men-
schen können zur Wahrnehmung eigener
Rechte als Beteiligte eines Verwaltungs-
verfahrens verlangen, dass ihnen für die
mündliche Kommunikation eine Dolmet-
scherin oder ein Dolmetscher für die
Deutsche Gebärdensprache, für laut-
sprachbegleitende Gebärden oder andere
geeignete Kommunikationshilfen bereit-
gestellt werden. Die Verordnung gilt nicht
für das behördliche Ordnungswidrigkei-
tenverfahren.

(2) Die Verordnung gilt auch für die
Kommunikation von hör- oder sprachbe-
hinderten Eltern nicht hör- oder sprachbe-
hinderter Kinder mit der Schule. Sie gilt
nicht für Unterricht in Schulen und ande-
re schulische Veranstaltungen.

§ 2

Geeignete Kommunikationshilfen

(1) Neben einer Gebärdensprachdol-
metscherin oder einem Gebärdensprach-
dolmetscher kommen als andere Kommu-
nikationshilfen in Betracht: Kommunikati-
onshelferinnen und Kommunikationshel-
fer, Kommunikationsmethoden und Kom-
munikationsmittel.

1. Kommunikationshelferinnen und Kom-
munikationshelfer sind insbesondere

a) Schriftdolmetscherinnen und
Schriftdolmetscher,

b) Simultanschriftdolmetscherinnen
und Simultanschriftdolmetscher,

c) Oraldolmetscherinnen und 
Oraldolmetscher oder

d) Kommunikationsassistentinnen und
Kommunikationsassistenten.

2. Kommunikationsmethoden sind insbe-
sondere

a) Lormen und taktil wahrnehmbare
Gebärden,

b) gestützte Kommunikation für Men-
schen mit autistischer Störung,

c) relaisgestützte Kommunikation
oder

d) lautsprachbegleitende Gebärden.

3. Kommunikationsmittel sind insbeson-
dere

a) akustisch-technische Hilfen oder

b) grafische Symbol-Systeme.

(2) Die Kommunikation mittels einer
Kommunikationshilfe ist als geeignet an-
zusehen, wenn sie die für die Wahrneh-
mung eigener Rechte im Verwaltungsver-
fahren erforderliche Verständigung si-
cherstellt.

§ 3

Umfang des Anspruchs

(1) Die Berechtigten können zwischen
den geeigneten Kommunikationshilfen im
Sinne des § 2 auswählen oder auch selbst
eine geeignete Kommunikationshilfe be-
reitstellen.

(2) Erhält die in § 9 Abs. 1 Satz 1 des
Hessischen Behinderten-Gleichstellungs-
gesetzes genannte Stelle Kenntnis von
der Hör- oder Sprachbehinderung von
Beteiligten eines Verwaltungsverfahrens,
hat sie diese auf ihr Recht auf barriere-
freie Kommunikation und auf ihr Wahl-
recht nach Abs. 1 hinzuweisen.

(3) Bei der Abwehr von unmittelbar
bevorstehenden Gefahren für bedeutsa-
me Rechtsgüter, wie etwa Leben, Ge-
sundheit, Freiheit oder nicht unwesentli-
che Vermögenswerte, kann von dem Ein-
satz von Gebärdensprachdolmetscherin-
nen oder Gebärdensprachdolmetschern
oder anderer Kommunikationshilfen ab-
gesehen werden.

§ 4

Art und Weise der Bereitstellung von
Kommunikationshilfen

Die geeigneten Kommunikationshilfen
im Sinne des § 2 werden von den in § 9
Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Behinder-
ten-Gleichstellungsgesetzes genannten
Stellen bereitgestellt, es sei denn, die Be-
rechtigten stellen diese selbst bereit. Die
Auswahlentscheidung ist aktenkundig zu
machen und im weiteren Verwaltungsver-
fahren von Amts wegen zu berücksichti-
gen.

§ 5

Grundsätze für eine angemessene 
Vergütung oder Erstattung

(1) Die in § 9 Abs. 1 Satz 1 des Hessi-
schen Behinderten-Gleichstellungsgeset-
zes genannten Stellen entschädigen Ge-
bärdensprachdolmetscherinnen oder Ge-
bärdensprachdolmetscher und Kommuni-
kationshelferinnen oder Kommunikati-
onshelfer im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1

Verordnung 
zur Verwendung von Gebärdensprache und anderen Kommunikationshilfen im
Verwaltungsverfahren nach dem Hessischen Behinderten-Gleichstellungsgesetz

(Hessische Kommunikationshilfenverordnung – HKhV)*)

Vom 29. März 2006

*) GVBl. II 34-53
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mit nachgewiesener abgeschlossener Be-
rufsausbildung für das ausgeübte Tätig-
keitsfeld nach Maßgabe von Abs. 5 und 6.
Für den Einsatz von Kommunikationsme-
thoden und Kommunikationsmitteln tra-
gen sie die entstandenen Aufwendungen.

(2) Der Einsatz einer Gebärdensprach-
dolmetscherin oder eines Gebärden-
sprachdolmetschers beziehungsweise ei-
ner Kommunikationshelferin oder eines
Kommunikationshelfers im Sinne des § 2
Abs. 1 Nr. 1 ohne eine nachgewiesene ab-
geschlossene Berufsausbildung für das
ausgeübte Tätigkeitsfeld wird pauschal
mit einem Betrag in Höhe von 20 Euro
entschädigt. Damit sind alle in Betracht
kommenden Kosten abgegolten.

(3) Stellen die Berechtigten eine Ge-
bärdensprachdolmetscherin oder einen
Gebärdensprachdolmetscher beziehungs-
weise eine Kommunikationshelferin oder
einen Kommunikationshelfer im Sinne
des § 2 Abs. 1 Nr. 1 mit nachgewiesener
abgeschlossener Berufsausbildung für das
ausgeübte Tätigkeitsfeld selbst bereit, er-
halten sie auf Antrag eine Entschädi-
gung nach Maßgabe von Abs. 5 und 6.

(4) Für die Erstattung der notwendigen
Aufwendungen der Kommunikation hör-
oder sprachbehinderter Eltern nicht hör-
oder sprachbehinderter Kinder mit der
Schule ist der Antrag an die jeweils zu-

ständige Schule zu richten. Die Höhe der
Erstattung wird durch die Kostenansätze
nach Abs. 5 und 6 begrenzt.

(5) Die Entschädigung für Fahrt-, Dol-
metsch- und Wartezeit beträgt für jede
angefangenen 30 Minuten 20 Euro. Vor-
und Nachbereitungszeit werden nicht ge-
sondert entschädigt.

(6) Fahrtkosten und Wegstreckenent-
schädigung werden in entsprechender
Anwendung des Hessischen Reisekosten-
gesetzes in der Fassung vom 27. August
1976 (GVBl. I S. 390), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 17. Oktober 2005
(GVBl. I S. 674), erstattet.

§ 6

Folgenabschätzung

Die oder der Beauftragte der Hessi-
schen Landesregierung für Menschen mit
Behinderungen berichtet der Landesre-
gierung nach Ablauf von drei Jahren
nach dem In-Kraft-Treten dieser Verord-
nung über ihre Auswirkungen.

§ 7

In-Kraft-Treten; Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft.

Wiesbaden, den 29. März 2006

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  S o z i a l m i n i s t e r i n

K o c h L a u t e n s c h l ä g e r
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Aufgrund des

1. § 142 Abs. 5 Satz 5, § 145 Abs. 5 Satz 3,
§ 148 Abs. 2 Satz 2, § 246 Abs. 3 Satz 3,
§ 249 Abs. 1 Satz 1, § 250 Abs. 3 Satz 1,
§ 251 Abs. 3, § 253 Abs. 2, § 254 Abs. 2
Satz 1, § 255 Abs. 3, § 256 Abs. 7 Satz 1,
§ 257 Abs. 2 Satz 1, § 259 Abs. 1 Satz 3,
§ 275 Abs. 4 Satz 1, § 293c Abs. 2 des
Aktiengesetzes vom 6. September
1965 (BGBl. I S. 1089), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 22. September 2005
(BGBl. I S. 2802), in Verbindung mit 
§ 10 Abs. 4 Satz 1 des Umwandlungs-
gesetzes vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I
S. 3210, 1995 I S. 428), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 9. Dezember 2004
(BGBl. I S. 3214), § 315 Satz 5 und 
§ 320 Abs. 3 Satz 3 des Aktiengeset-
zes, 

2. § 17 Abs. 3 Satz 2, § 17 Abs. 4 Satz 1, 
§ 26 Abs. 1 Satz 2, § 31 Abs. 3 Satz 1
und § 32 Satz 1 des SE-Ausführungs-
gesetzes vom 22. Dezember 2004 
(BGBl. I S. 3675), geändert durch Ge-
setz vom 22. September 2005 (BGBl. I
S. 2802), 

3. § 36 Satz 1 und 2 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes in der Fassung vom
17. Dezember 1992 (BGBl. 1993 I S. 3),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22. September 2005 (BGBl. I S. 2802),

4. des § 75 Abs. 2 des Gesetzes betref-
fend die Gesellschaften mit beschränk-
ter Haftung in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer
4123-1, veröffentlichten bereinigten
Fassung, zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22. März 2005 (BGBl. I 
S. 837),

in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Nr. 43 der
Verordnung zur Übertragung von Er-
mächtigungen im Bereich der Rechtspfle-
ge vom 17. Oktober 1996 (GVBl. I S. 466),
zuletzt geändert durch Verordnung vom
20. Februar 2006 (GVBl. I S. 55),

wird verordnet:

§ 1

Die Entscheidungen nach dem Aktien-
gesetz, auch in Verbindung mit dem Um-
wandlungsgesetz, dem Gesetz betreffend
die Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung, dem SE-Ausführungsgesetz und
dem Versicherungsaufsichtsgesetz

über den Antrag 
auf Bestellung eines Sonderprüfers sowie
dessen Ersetzung (§ 142  des Aktienge-
setzes, § 36 des Versicherungsaufsichts-
gesetzes),
auf gerichtliche Gestattung der Nichtauf-
nahme von Tatsachen in den Prüfungsbe-

richt (§ 145 des Aktiengesetzes, § 36 des
Versicherungsaufsichtsgesetzes),
auf Klagezulassung (§ 148 des Aktienge-
setzes,  § 36 des Versicherungsaufsichts-
gesetzes),
über die Klage 
auf Anfechtung des Beschlusses der
Hauptversammlung (§ 246 des Aktienge-
setzes, § 36 des Versicherungsaufsichts-
gesetzes),
auf Feststellung der Nichtigkeit eines
Hauptversammlungsbeschlusses (§ 249
des Aktiengesetzes, § 36 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes),
auf Feststellung der Nichtigkeit der Wahl
von Aufsichtsratsmitgliedern (§ 250 des
Aktiengesetzes,  § 36 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes),
auf Anfechtung der Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern (§ 251 des Aktiengeset-
zes, § 36 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes),
auf Feststellung der Nichtigkeit des Be-
schlusses über die Verwendung des Bi-
lanzgewinns (§ 253 des Aktiengesetzes, 
§ 36 des Versicherungsaufsichtsgesetzes),
auf Anfechtung des Beschlusses über die
Verwendung des Bilanzgewinns (§ 254
des Aktiengesetzes),
auf Anfechtung der Kapitalerhöhung ge-
gen Einlagen (§ 255 des Aktiengesetzes),
auf Feststellung der Nichtigkeit des Jah-
resabschlusses (§ 256 des Aktiengesetzes,
§ 36 des Versicherungsaufsichtsgesetzes),
auf Anfechtung der Feststellung des Jah-
resabschlusses durch die Hauptversamm-
lung (§ 257 des Aktiengesetzes, § 36 des
Versicherungsaufsichtsgesetzes),
über den Antrag auf gerichtliche Gestat-
tung der Nichtaufnahme von Tatsachen in
den Prüfungsbericht (§ 259 des Aktienge-
setzes, § 36 des Versicherungsaufsichts-
gesetzes),
über die Klage auf Nichtigerklärung der
Gesellschaft (§ 275 des Aktiengesetzes, 
§ 75 des Gesetzes betreffend die Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung),
über den Antrag auf gerichtliche Bestel-
lung der Vertragsprüfer und Eingliede-
rungsprüfer (§ 293c des Aktiengesetzes, 
§ 10 des Umwandlungsgesetzes, § 320
des Aktiengesetzes) 
sowie der Sonderprüfer (§ 315 des Akti-
engesetzes, § 36 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes),
über die Klage auf Feststellung der Nich-
tigkeit der Wahl sowie über die Anfech-
tung der Wahl von Aufsichtsorganmitglie-
dern (§ 17 des SE-Ausführungsgesetzes),
über den Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung über die Zusammensetzung
des Verwaltungsrates (§ 26 des SE-Aus-
führungsgesetzes),
über die Klage
auf Feststellung der Nichtigkeit der Wahl
von Verwaltungsratsmitgliedern (§ 31 des
SE-Ausführungsgesetzes)

Verordnung 
über Zuständigkeiten nach dem Gesetz zur Unternehmensintegrität und 

Modernisierung des Anfechtungsrechts und nach anderen Rechtsvorschriften*)

Vom 6. April 2006

*) GVBl. II 210-95
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und auf Anfechtung der Wahl von Ver-
waltungsratsmitgliedern (§ 32 des SE-
Ausführungsgesetzes)

werden für die Bezirke der Landgerichte
in Hessen dem Landgericht Frankfurt am
Main zugewiesen.

§ 2

Die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens
dieser Verordnung anhängigen Streitsa-

chen im Sinne von § 1 gehen in der Lage,
in der sie sich befinden, auf das Landge-
richt Frankfurt am Main über.

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft.

Wiesbaden, den 6. April 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  d e r  J u s t i z

B a n z e r
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Aufgrund des § 47 Abs. 3 in Verbin-
dung mit § 91 des Hessischen Wasserge-
setzes vom 6. Mai 2005 (GVBl. I S. 305)
wird verordnet:

Artikel 1

Die Anlagenverordnung vom 16. Sep-
tember 1993 (GVBl. I S. 409), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 5. Fe-
bruar 2004 (GVBl. I S. 62), wird wie folgt
geändert:

1. § 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Für Anlagen zum Lagern und Abfül-
len von Jauche, Gülle und Sila-
gesickersäften und für Anlagen zur 
Lagerung von Festmist gelten nur die
§§ 2 bis 5, 7, 8, 10, 12 und 27 bis 30.“

2. In § 2 Abs. 17 Satz 1 wird die Angabe
„Wasssergefährdungsklasse 3-Gleich-
wert“ durch die Angabe „Wasserge-
fährdungsklasse 3-Gleichwert“ ersetzt.

3. § 7 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Anlagen, die in, über oder
näher als 20 m an einem oberirdischen
Gewässer errichtet sind, müssen fol-
gende Anforderungen einhalten: 

1. Einwandige Rohrleitungen dürfen,
außer im Bereich der notwendigen
Armaturen und Anschlüsse an an-
dere Anlagenteile, keine lösbaren
Verbindungen enthalten.

2. Einwandige Behälter müssen in
Auffangräumen angeordnet sein,
die § 13 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. c ent-
sprechen. 

3. Anlagen der Gefährdungsstufen B,
C oder D sind so auszulegen, dass
auch im Schadensfall wassergefähr-
dende Stoffe nicht über den Bereich
der Anlage hinaus gelangen kön-
nen. § 12 Abs. 4 Satz 2 bleibt un-
berührt.

Nr. 3 gilt nicht für Anlagen zum La-
gern und Abfüllen von Jauche, Gülle
und Silagesickersäften, Anlagen zur
Lagerung von Festmist sowie Um-
schlaganlagen an Gewässern zum La-
den und Löschen von Schiffen. Die
Wasserbehörde kann von Satz 1 bis 3
abweichende Anlagen zulassen, wenn
auf andere Weise sichergestellt wird,
dass wassergefährdende Stoffe nicht in
ein oberirdisches Gewässer gelangen
oder rechtzeitig wirksame Maßnah-
men eingeleitet werden können. Wei-

tergehende Maßnahmen nach Abs. 1
bleiben unberührt.

4. Dem § 10 Abs. 4 wird folgender Satz
angefügt:

„Anlagen zum Lagern von Festmist
sind in Überschwemmungsgebieten
unzulässig.“

5. In § 27 Nr. 3 wird die Angabe „Abs. 2“
gestrichen.

6. Dem § 28 wird folgender Abs. 8 ange-
fügt:

„(8) Werden durch diese Verord-
nung für Anlagen zur Lagerung von
Jauche, Gülle, Festmist oder Sila-
gesickersäften, die bei In-Kraft-Treten
dieser Verordnung bereits eingebaut
oder aufgestellt waren, Anforderungen
an die Lagerkapazität neu begründet
oder verschärft, sind diese Anlagen
abweichend von Abs. 1 Satz 1 bis zum
31. Dezember 2008 an diese Anforde-
rungen anzupassen.“

7. Anhang 1 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 9.4 Buchst. b erhält folgende
Fassung:

„b) es sich um Heizölverbraucher-
anlagen, Anlagen zum Lagern
und Abfüllen von Jauche,
Gülle und Silagesickersäften
und um Anlagen zur Lage-
rung von Festmist handelt
oder“

b) Nr. 10 erhält folgende Fassung:

„10. Fassungsvermögen von Anla-
gen zum Lagern von Jauche,
Gülle, Festmist oder Silage-
sickersäften

Das Fassungsvermögen von
Anlagen zum Lagern von Jau-
che, Gülle, Festmist oder Sila-
gesickersäften muss auf die
Belange des jeweiligen land-
wirtschaftlichen Betriebes und
des Gewässerschutzes abge-
stimmt sein. Das Fassungsver-
mögen muss größer sein als
die erforderliche Kapazität
während des längsten Zeitrau-
mes, in dem das Ausbringen
auf landwirtschaftlichen Flä-
chen verboten ist.

Für Jauche und Gülle muss
das Fassungsvermögen min-
destens eine Lagerkapazität
von sechs Monaten umfassen.
Die Berechnung des Fas-
sungsvermögens muss sich an
einer ordnungsgemäßen land-

Sechste Verordnung 
zur Änderung der Anlagenverordnung*)1)

Vom 5. April 2006

*) Ändert GVBl. II 85-42
1) Diese Verordnung dient in Teilen auch der Umsetzung von

Artikel 5 Abs. 4 der Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom
12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verun-
reinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen
(ABl. EG Nr. L 375 S. 1).
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wirtschaftlichen Verwertung
oder Ausbringung des Inhalts
unter Beachtung der Bestim-
mungen der Düngeverord-
nung in der Fassung vom 
10. Januar 2006 (BGBl. I S. 34)
in der jeweils geltenden Fas-
sung sowie an dem Anfall pro
Tiereinheit entsprechend gesi-
cherter fachwissenschaftlicher
Praxis ausrichten. Darüber
hinaus sind zusätzlich zu den
Anfallmengen auch eingelei-
tete Silagesickersäfte, Nieder-
schlags- und Abwasser sowie
verbleibende Lagermengen,
die betriebsmäßig nicht abge-
pumpt werden können, zu
berücksichtigen. Bei offenen
Behältern sind ein Mindest-
freibord sowie ein Sicherheits-
zuschlag für Niederschlags-
wasser an jeder Stelle einzu-
halten. Eine Unterschreitung
der in Satz 3 vorgeschriebe-
nen Lagerkapazität in dem
Betrieb ist im Einzelfall zuläs-
sig, wenn eine umweltgerech-
te Verwertung oder überbe-
triebliche Lagerung oder eine
umweltgerechte Beseitigung
nachgewiesen wird.“ 

8. Anhang 2 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 2.1 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende
Fassung:

„Bei der Lagerung von Festmist
und Silage genügt eine ebene,
dichte und wasserundurchlässige
Lagerfläche, wenn anfallende Jau-
che, Silagesickersäfte und Nieder-
schlagswasser sicher gesammelt
werden.“

b) Nr. 2.2 wird wie folgt geändert:

aa) Abs. 1 Satz 2 erhält folgende
Fassung:

„Beim Umladen von Flüssig-
keiten der Wassergefähr-
dungsklasse 1 in Verpackun-
gen, die den gefahrgutrechtli-
chen Anforderungen genügen
oder gleichwertig sind, und
beim Umschlagen von Jauche
und Gülle und Silagesicker-
säften genügt R0.“

bb) Als Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Für das Abfüllen von
Jauche, Gülle und Sila-
gesickersäften genügt eine
dichte und wasserundurchläs-
sige Abfüllfläche, wenn anfal-
lende Jauche, Gülle, Sila-
gesickersäfte und Nieder-
schlagswasser sicher gesam-
melt werden.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

Wiesbaden,  den 5. April 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  U m w e l t ,
l ä n d l i c h e n  R a u m  u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

D i e t z e l
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Nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes zu dem
Staatsvertrag zwischen dem Land Hes-
sen, dem Land Niedersachsen und dem
Land Sachsen-Anhalt über die Einrich-
tung der Nordwestdeutschen Forstlichen
Versuchsanstalt (NW-FVA) vom 15. De-
zember 2005 (GVBl. I S. 851) wird be-
kannt gegeben, dass der Staatsvertrag
nach seinem Art. 8 Abs. 2 am 1. Februar
2006 in Kraft getreten ist.

Bekanntmachung 
über das In-Kraft-Treten des Staatsvertrages zwischen dem Land Hessen, 

dem Land Niedersachsen und dem Land Sachsen-Anhalt 
über die Einrichtung der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt 

(NW-FVA)*)

Vom 29. März 2006

*) GVBl. II Anhang Staatsverträge

Wiesbaden, den 29. März 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r
f ü r  U m w e l t ,  l ä n d l i c h e n  R a u m  u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

D i e t z e l
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